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Landratsamt Rhön-Grabfeld Bad Neustadt a. d. Saale, 23.05.2022
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss -

- Amtsblatt -

Vol l zug  des  Baugese tzbuches  (BauGB)  und  der  
Gutachte rausschussverordnung  (BayGaV) ;  Verö f fen t l i chung  der  
Bodenr ich twer te  fü r  den  Landkre is  Rhön-Grabfe ld  zum St ich tag  
01 .01 .2022

Der Gutachterausschuss für den Landkreis Rhön-Grabfeld hat in seiner Sitzung am 26.04.2022 die 
Aktualisierung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 beschlossen.

Die neuen Bodenrichtwertkarten (Stand: 01.01.2022) können vom 30.06.2022 bis zum 30.07.2022 
während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön, Marktstraße 
24, 97645 Ostheim v.d.Rhön, Zi.Nr. 4, eingesehen werden.

Auch über den o. g. Zeitraum hinaus sind die Bodenrichtwerte auf der Internetseite des Landkreises 
Rhön-Grabfeld kostenfrei einsehbar.
Das Landratsamt Rhön-Grabfeld erteilt auf Anfrage kostenpflichtige Auskünfte über die Bodenrichtwerte.

Lingerfelt
Vorsitzende des Gutachterausschusses



Seite 1

BEKANNTMACHUNG
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des 

Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" (Landkreis Rhön-Grabfeld)
für das Haushaltsjahr 2022

Die in der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" am 
01.06.2022 gem. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 
65 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) beschlossene Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO wie folgt amtlich bekannt ge-
macht:

I.

HAUSHALTSSATZUNG 
des Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" (Landkreis Rhön-Grabfeld)

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 17 ff. der Verbandsversammlung und Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeverordnung (GO) erlässt der 
Wasserzweckverband "Rother Gruppe" folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit ............................................355.200,00 EUR und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit .............................................187.700,00 EUR ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
(1) Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 247.100,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt 
und auf die Verbandsmitglieder gem. Verbandssatzung und den Kommunalen Wasser- und Abwasserver-
band Meininger Umland (KWA) gem. Wasserlieferungsvertrag vom 12.03.2008 umgelegt. Umlageschlüssel 
sind die abgenommenen Wassermengen des Jahres 2021 gem. § 18 Abs. 3 der Verbandssatzung und § 5 
Abs. 1 des Wasserlieferungsvertrages. 

Diese betrugen im Jahr 2021
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 Stadt 
Fladungen

Gemeinde 
Hausen

Gemeinde
Sondheim

Gemeinde
Melpers

Summe

2021 135.344 m³ 85.143 m³ 44.638 m³ 2.568 m³ 267.693 m³

Der Wasserlieferpreis pro m³ geliefertem Wasser wird auf 92,31 Cent zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer festgesetzt. Daraus ergibt sich folgende Betriebskostenumlage:

Gemeinde Wasserverbrauchsmengen 2021 BKU 2022

Stadt Fladungen 135.344 m³ 50,55% 124.932,30 €
Gemeinde Hausen 85.143 m³ 31,81% 78.593,15 €
Gemeinde Sondheim 44.638 m³ 16,68% 41.204,10 €

Gemeinde Melpers 2.568 m³ 0,96% 2.370,45 €
Summe 267.693 m³ 100,00% 247.100,00 €

(2) Investitionsumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 187.700,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt 
und auf die Verbandsmitglieder gem. Verbandssatzung und den Kommunalen Wasser- und Abwasserver-
band Meininger Umland (KWA) gem. Wasserlieferungsvertrag vom 12.03.2008 umgelegt. Umlageschlüssel 
ist § 18 Abs. 2 und 4 der Verbandssatzung i. V. m. dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
11.02.2015 sowie § 5 Abs. 3 des Wasserlieferungsvertrages.

Daraus ergibt sich folgende Investitionskostenumlage:

Verbandsmitglied / KWA Anteil Investitionskostenumlage 2022
Fladungen 47,04 % 88.294,08 €
Hausen 36,87 % 69.204,99 €
Sondheim 15,09 % 28.323,93 €
Melpers 1,00 % 1.877,00 €
Summe 100,00 % 187.700,00 €

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der von der Verbandsversammlung am 01.06.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Fladungen, 15.06.2022

gez. Link
1. Vorsitzender

II.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Wasserzweckverbandes 
"Rother Gruppe" wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 08.06.2022, AZ 2.1 - 9410 - 
2022 nach rechtsaufsichtlicher Behandlung ohne Beanstandungen zurückgegeben. Die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2022 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
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III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. der Bekanntmachungsverordnung – BekV amtlich be-
kannt gemacht und liegt gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" während der allgemeinen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, Zimmer-
Nr. 2.2 in 97650 Fladungen, Marktplatz 1, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Fladungen, 15.06.2022

Gez. Link
1. Vorsitzender



Satzung für die
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

der Stadt Ostheim v.d.Rhön
(Wasserabgabesatzung -WAS -,)

Vom 21.06.2022

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung (GO)
erlässt die Stadt Ostheim v.d.Rhön folgende Satzung:

$ 1

Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet der
Stadt Ostheim v.d.Rhön

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse.

82
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer

(1) "Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbststän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. ?Rechtlich verbindliche planerische Fest-
legungen sind zu berücksichtigen.

(2) "Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbau-
berechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. ?Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

83
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Haus- sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
anschlüsse) gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit dem

Ausgangsventil und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung.
Gemeinsame Grundstücksan- sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Pri-
schlüsse (verzweigte Hausan- vatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Ver-
schlüsse) sorgungsleitung verbinden.
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Anschlussvorrichtung

Ausgangsventil

Hauptabsperrvorrichtung

Übergabestelle

Wasserzähler

Anlagen des Grundstückseigentü-
mers (= Verbrauchsleitungen)

ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder
zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrar-
matur samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen.
ist die erste Absperrarmatur hinter dem Wasserzähler.

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-
samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lich Wasserzähler abgesperrt werden kann.

ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Haupt-
absperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude.

sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Was-
servolumens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind
nicht Bestandteile der Wasserzähler.

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder
in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten
auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder
teilweise im gleichen Gebäude befinden.

84
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerb-
lich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2) 'Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. ?Der Grundstückseigentümer kann unbescha-
det weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.
>Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Stadt.
"Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versor-
gungsleitungen dar.

(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung
versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen
technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder
besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Si-
cherheit.

(4) 'Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von Wärme-
pumpen. ?Die Stadt kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzel-
fällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trink-
wasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.

85
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) !Die zum Anschluss Berechtigten (8 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Was-
ser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (An-
schlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tat-
sächlich unmöglich ist.
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(2) "Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (8 4) ausschließlich
aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). ?Gesammeltes Niederschlagswasser
darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wä-
schewaschen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen.

7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. *Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und
alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die dafür erforderliche
Überwachung zu dulden.

N
3

$6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 'Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Be-
freiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt
werden.

87
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) "Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck
oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zu-
mutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegen-
stehen. ?Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht ins-
besondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1

Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Ver-
sorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung ge-
währleistet wird.

(2)8 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie
für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4) 'Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grund-
stückseigentümer der Stadt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er hat
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. ®Bei einer Nachspei-
sung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigenge-
winnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nach-
speiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten)
erforderlich.

88
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann
die Stadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 'Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags- und Gebührensatzung entsprechend. ?Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

Seite 3 von 10



89
Grundstücksanschluss

(1) !Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, angeschafft, verbessert, unter-
halten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. ?Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein.

(2) 'Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie
deren Änderung. ?Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen
ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach
Möglichkeit zu wahren. *Soll der Grundstücksanschluss aufWunsch des Grundstückseigentü-
mers nachträglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Einzelhei-
ten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt wer-
den.

(3) !Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung
des Grundstücksanschlusses zu schaffen. ?Die Stadt kann hierzu schriftlich eine angemes-
sene Frist setzen. ?Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücks-
anschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücks-
anschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen un-

verzüglich der Stadt mitzuteilen.

8 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 'Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweite-
rung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des
Wasserzählers, zu sorgen. ?Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet.

(2) 'Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetz-
licher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. ?Anlage und Verbrauchseinrichtungen
müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versor-
gungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen
sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr
des Grundstückseigentümers.

(3) "Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. ?Ebenso
können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plomben-
verschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. ®Die dafür
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadt zu veranlassen.

8 11

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird,
sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan,
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
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d) im Falle des 8 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten.
2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden Mustern zu entspre-
chen. ?Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.

(2) 'Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung ent-
sprechen. ?Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. ®Stimmt die Stadt nicht
zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichti-
gung. *Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung und die
Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unter-
nehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und feh-
lerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.

(3) "Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt begonnen
werden. ?Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt
oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Stadt
oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. ?Die Stadt ist berech-
tigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. ®Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen
angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt werden; an-
dernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen.

(5) "Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über das
Installationsunternehmen zu beantragen. ?Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten.

t

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahmen zulassen.

812
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 'Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbe-
triepnahme zu überprüfen. ?Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen
und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen
erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern;
bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.

(3) 'Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der
Anlage. ?Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr
für Leib oder Leben darstellen.

8 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) "Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die sich
auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen derWas-
serversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau derWasser-
leitungen, zum Ablesen derWasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung
und die von der Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist.
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2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug
dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt berechtigt, zu angemessener Tageszeit
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderli-
chen Umfang zu betreten. ?Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.

(2) 'Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des
Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. ?Sie haben die Verwendung zu-
sätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt mitzuteilen, soweit sich
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschuldete
Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

8 14
Grundstücksbenutzung

(1) !Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich
Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese
Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. ?Diese Pflicht betrifft nur
Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasser-
versorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. ?Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) "Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. ?Die Kosten der Verlegung hat die
Stadt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grund-
stücks dienen.

(4) Wird derWasserbezug nach $ 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer
verpflichtet, nach Wahl der Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch
fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind.

815
Art und Umfang der Versorgung

(1) !Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten
Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, ent-
sprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Tech-
nik.

(2) 'Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu
ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist.
2Die Stadt wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen.
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®Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten
Verhältnissen anzupassen.

(3) 'Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nacht-
zeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. ?Dies gilt nicht, soweit und solange die
Stadt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige techni-
sche oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasser-
versorgung gehindert ist. Die Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich
beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des
Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. *Die Stadt darf
ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. °Soweit
möglich, gibt die Stadt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unter-
richtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) 'Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grund-
stücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftli-
chen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versor-
gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des
Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Stadt nicht abwenden kann, oder
auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

8 16
Anschlüsse und Benutzung derWasserleitung für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind
über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen
zwischen dem Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen.

(2) 'Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. ?Sie müssen
auch für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3) 'Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadt,
der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen.
2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4) 'Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksan-
schlüsse vorübergehend abzusperren. ?Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabneh-
mer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

817
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen Entnah-

mestellen

(1) !Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehen-
den Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu beantragen. ?Muss das Wasser von einem ande-
ren Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentü-
mers beizubringen. ?Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt; sie legt die weite-
ren Bedingungen für den Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen
vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen Was-
serzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen
für die Benutzung fest.
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